Beitragsordnung des Casino Club Cannstatt e. V. 
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Beitragsordnung

1.
Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.

2.
Der Mitgliedsbeitrag, die Reinigungsgebühr, die Aufnahmegebühr und evtl. Umlagen werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.

Die festgesetzten Beiträge treten rückwirkend zum 1. Januar eines jeden Jahres in Kraft, in dem der Beschluss gefasst wird. Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss einen anderen Termin festsetzen.

3.
Der monatliche Mitgliedsbeitrag an den Verein beträgt:

	Nr.
	Beschreibung
	Turniersport,-
	Breitensport

	3.1
	Vollmitglieder
	  25,- €uro/mon.
	23,- €uro/mon.

	3.3
	Studenten, Azubis, Wehrpflichtige ab 18 Jahre
	  18,- €uro/mon.
	16,- €uro/mon.

	3.4
	Jugend 15 – 17 Jahre, Schüler, Studenten
	  16,- €uro/mon.
	15,- €uro/mon.

	3.5
	Jugend bis 14 Jahre , Schüler
	  13,- €uro/mon.
	13,- €uro/mon.

	3.6
	Kindergruppen (Kita)
	----------
	10,- €uro/mon.

	3.7
	Fördernde Mitglieder
	----------
	10,- €uro/mon.

	3.8
	Flamenco und Steptanz
	----------
	12,- €uro/mon.

	3.9
	Ehrenmitglieder
	Beitragsfrei
	Beitragsfrei


Abweichende Beiträge können vom Präsidium im Einzelfall beschlossen werden. 

Reinigungsgebühr: Aus Kostengründen soll It. einem Beschluss der Mitgliederversammlung die Reinigung des Tanzsportzentrums in Eigenregie durchgeführt werden. Hierzu verpflichtet sich jedes Mitglied einmal im Jahr zur Leistung von 2 Reinigungsstunden. Von dieser Pflicht kann es sich durch eine Zahlung von € 15,00 je Jahr und Mitglied befreien lassen.

Zusatz: Da der überwiegende Teil unserer Mitglieder die Abgeltung der eigenen Reinigung vorzieht, hat die Mitgliederversammlung am 08.03.2003 beschlossen, dass der Beitrag zur Reinigung jeweils am 01.03. eines jeden Jahres von den genannten Konten abgebucht wird. Wird die Reinigung selbst durchgeführt muss eine entsprechende Meldung bis spätestens 15. Februar an die Geschäftsstelle erfolgen. Die getroffene Entscheidung gilt solange, bis sie widerrufen wird.

4.
Anträge auf Änderung der Beitragshöhe sind mit entsprechenden Nachweisen dem Schatzmeister vorzulegen. Anschriftenwechsel und Änderungen der Bankverbindungen sind sofort mitzuteilen.

5.
In dem Mitgliedsbeitrag ist die Sportversicherung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) enthalten.

6. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch Abbuchung über EDV jeweils zum 1. eines Monats.

Änderungen beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 06. März 2009.

Stand: Dezember 2009 (für Beiträge 2010)


